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Æ 39.

(Nk. 393«) Bekanntmachung zur Ausführung des«Gesetzes, betreffend die Wechselstempels
steuer im Norddeutschen Bunde. Vom 13. Dezember 1869.

AufGrund der Bestimmungen in den §Z. 3. 13. Nr. 2., 24. Nr. 1. und 26.
des Gesetzes, betreffend die Wechselstempelsteuerim NorddeutschenBunde , vom

10. Juni d. J. (Bundesgesetzbl.S. 193.) hat der Bundesrath die nachstehenden
Beschlüssegefaßt:

I. Zu s. 3. des Gesetzes.
Be u s der Umre nung der in einer anderen als der Thalerwährung

ausgedrücklletxSummen LimZwecke der Berechnungder Wechselstempelabgabe
sind für die nachstehendbezeichnetenWährungemdie dabei bemerkten Mittel-

werthe bis auf Weiteres festgesetztund allgemein im ganzen Bundesgebiete bei
der Berechnung des Wechselstempelszum Grunde zu legen:
Süddeutscheund Niederländische
Währung . . . . . . . . . . . . . . ..

7 Gulden . . . . . . . . .. = 4 Rthlr. —- Gr«
Bremer Louisd’or Thaler 10 Thaler Gold . . . . .. = 11 - —- .

Hamburger Mark Banko. . . .. 2 Mark . . . . . . . . . . .. = 1 - —- -

Pfund Sterling . . . . . . . . . . . .. 100 Pfund . . . . » = 675 - —- .

Franks oder Lire . . . . . . . . . . .. 300 Frks. oder Lire. . .. = 80 - — .

OesterreichischeWährung..... 150 Gulden . . . .
= 852 - —-

.

desgleichen. . . . . . . . . . . . . .. 1 Gulden (»effektiv).. = H
- — .

RussischeWährung. . . . . . . . .. 100 Rubel Silber = 85 - —- .

desgleichen. . . . . . . . . . . . . .. 1 Rub. Silb. (effektiv)= — 1 - 2 .

NordamerikanischeWährung. . 1 Dollar . . . ·

.»
. . . . .. = 1 - — -

desgleichen.. . . . .. 1 Dollar (effektiv)...
= 1 - 1235 -

DänischeWährung. . . . . . . . .. 100 Thaler R. M .... .. = 75 - —- -

SchwedischeWährung. . . . . .. 1000 Thaler R.M . . . . ..
= 3Z5 - — .

« Finnische WHhrung
. . . . . . . . .. 1008stark

.
= 269 - —- -

i e ä run . . . . . . .. esos uer es eSpan sch h g
20FealesdeVellon = 11 - —- -

PortugiesischeWährung 1 Milräis . . . . . . . . .. = lk -
—- -
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11. Zu Z. 13. Nr. 2. des Gesetzes.

In Bezug auf die Art und Weise der Verwendung der Bundesstempels
marken zu Wechselnund den dem WechselstempelunterworfenenAnweisungen
u. s. w. (Z. 24. des Gesetzes)sind nachfolgendeVorschriftenzu beobachten:

J) Die den erforderlichenSteuerbetrag darstellenden Marken sind aus der

Rückseiteder Urkunde , und zwar, wenn die Rückseitenoch unbeschrieben
ist, am oberen Rande derselben, anderenfalls unmittelbar unter dem letz-
ten Vermerke (Jndossament u. s. w.), der sich auf der Rückseitebesindet,
dergestalt aufzukleben,daß oberhalb der Marke kein zur Niederschreibung
eines Vermerkes (Jndossamentes, Blanko.-Indossamentes u. s. w.) hin-
reichender Raum übrig bleibt.

Der inländifcheInhaber, welcher die Marke aufklebt, hat sein ·

Jndossament oder feinen sonstigen Vermerk unterhalb derselben nieder- ;

zuschreiben.
ss

Wird die Breite der Rückseitedurch die aufgeklebtenMarien nicht
ausgefüllt, so ist der zur Seite oder zu beiden Seiten der letzterenbleibende
leere Raum in der Höhe der Marke dergestalt zu durchkreuzen, daß zu
einem Jndossamente oder sonstigen Vermerke neben der Marke kein
Raum bleibt.

2) In jeder einzelnen der aufgeklebtenMarken müssen mindestens die

Anfangsbuchstaben des Wohnortes und des Namens, beziehungsweise j
der Firma desjenigen, der die Marke verwendet, und das Datum der

Verwendung (in Ziffern) mittelst deutlicher Schriftzeichen (Buchstaben
und Ziffern) ohne jede Rasur, Durchstreichung oder Ueberschriftnieder-

geschriebensein (z. B.:

Z, 7.X1.70., statt: Hamburg, 7. Januar 1870., E. F. M. statt:
rnst Friedrich Moldenhauer, oder N. V. B. statt Norddeutsche

Vereinsbank). IF
Es ist jedoch auch zulässig,den Kassationsvermerkganz oder ein- -

zelne Theile desselben(z. V. die Bezeichnung der Firma) durch schwarzen
oder farbigen Stempelabdruck herzustellen.

Enthält der Kassationsvermerkmehr als nach dem Vorstehenden
erforderlich ist (z. B. den ausgeschriebenenNamen statt der Anfangs-
buchstaben, das Datum in Buchstaben statt in Ziffern u. s. w.), so ist
derselbe dennochgültig,wenn nur die vorgeschriebenenStücke (Anfangs-
buchstaben des Wohnortes und Namens, beziehungsweiseder Firma und
Datum) auf der Marke sich befinden.

Z) Bei Ausstellung des Wechsels auf einem gestempeltenBlantet kann der
an
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an dem vollen gesetzlichenBetrage der Steuer etwa noch fehlendeTheil -

; durch vorschriftsmäßigzu verwendende Stempelmarken ergänztwerden.

Stempelmarken, welchenicht in der vorgeschriebenenWeise verwendet wor-

den smd, werden als nicht verwendet angesehen(Z. 14. des Gesetzes.).

Ill. Zu Z. 24. Nr. 1. des Gesetzes.

Die nachstehendje unter einer»NummeraufgeführtenPlätze werden inso-
fern als Ein Platz betrachtet,daß die an dem·einen ausgestellten und an dem

anderen zahlbarenAnweisungenin Bezug auf die Wechselstempelabgabeals Platz-
anweisungenzu betrachten sind:

1) Hamburg und Altona,

2) Magdeburg, Sudenburg, Buckau und Neustadt,

3) Elberfeld und Barmen,

4) Aachen und Burtscheid,

5) Frankfurt a. M. und Bockenheim,

S) Saarbrücken und St. Johann,

7) Ernstthal und Hohenstein,

8) Annaberg und Buchholz,

9) Bremerhafcn und Geestemünde.

IV. Zu Z. 26. des Gesetzes.

Diejenigen, welche in den einzelnenStaaten des Bundes von der Wechsel-
stempelsteuerauf Grund lästigerPrivatrechtstitel befreit und nach Maaßgabeder

Bestimmungen im Z. 26. des GesetzesErstattung der von ihnen fortan entrich-
teten Wechselstempelbeträgeaus der Bundeskasse in Anspruch zu nehmen berechtigt
sind, haben zuerst bis zum 15. April 1879. und ferner für jedes Vierteljahr bis

zur Mitte des darauf folgendenMonats eine Nachweisungder. in den verflossenen
drei Monaten von ihnen entrichtetenWechselstenipelbeträsec,

deren Erstattung
begehrt wird, dem Bundeskanzler-Amte emzureichen. Die achweisungmuß ein

speziellesVerzeichnißder zu erstattendenAbgabenbeträge,eine genaue Bezeichnung
der Wechsel, wofür dieselbenentrichtet sind, und die Angabe der Eigenschaft, in

welcher der Antragsteller an dem Umlaufe derselben im BundesgebieteTheil

genommen hat, sowie die Versicherungenthalten, daß der Antragstellerdie Er-

stattung des Stempelbetrages von anderen Theilnehmern am Umlaufe des

Wechsels oder von Kommittenten nicht zu fordern habe·
Es1000
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.

Es wird vorbehalten, nach Bewandniß derUmständeandere Fristen zur
Borlegung der periodischenNachweisungenzu bestimmen.

«

Der Antragsteller bleibt verpflichtet, jedeweitere»zur Prüfung und Justi-
fizirung der in die Nachweisungaufgenommenen Beträge erforderlicheAuskunft
dem Bundesratheoder den von demselbenbeauftragten Behördenoder Beamten
zu ertheien.

Bei Einreichung der ersten Nachweisung ist zugleich der Anspruch auf
Entschädigungselbst durch Angabe des lästigenPrivatrechtstitels, worauf die

bisherige subjektiveBefreiung von der Wechselstempelsteuerin dem betreffenden
Staate beruht, unter Borlegung der Beweismittel zu begründen.

Berlin, den 13. Dezember 1869.

Der Kanzler des NorddeutschenBundes.

Jn Vertretung :

D e l b r ü ck.

(Nk. 394.)
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(Nr. 394.) Bekanntmachung,betreffend den Debit der Bundes-Stempelmakkcn und ge-
«

stempeltenBlankets zur Entrichtung der WechselsStempclsteueysowie das

Verfahren bei Erstattung verdorbener Stempelmarken und Blankets. Vom
13. Dezember1869.

ur Ausführung der Bestimmung im Z. 22. des Gesetzesvom 10. Juni
d. J., die WechselsStempelsteuerim Norddeutschen Bunde betreffend(Bundes-
gesetzbl. S. 193.), wird hierdurch bekannt gemacht, daß vom 30. d. M. ab
die zur Entrichtung der Wechsel-Stempelsteuer(nach s. 13. des Gesetzesvom

10. Juni d. J.) erforderlichenBundes-Stempelmarken und gestempeltenBlankets
zu dem Preise des Stempelbetrages, auf welchen dieselben lauten, bei den Post-
anstalten im Gebiete des NorddeutschenBundes, mit Ausschlußder Hohenzollerw
schenLande, werden verkauft werden.

Die Bundes-Stempelmarkensind mit der Umschrist,,NorddeutfcherWechsel-
stempel«und der Angabe des Steuerbetrages in Groschen,für welchen sie gelten,
bezeichnetund für Werthbeträgevon 1, lz, 3, 4z, 6, 7z, 9, 12, 15, 30, 45,
60, 90, 150 und 300 Groschen zum Verkauf gestellt. Die mit dem Bundes-

stempel versehenenWechselblanketslauten auf Steuerbeträgevon 1, 1z, 3, 4z,
6, 7;, 9, 12, 15 und 30 Groschen.

Stempelmarken und Blankets zum Werthe von 1, 13 und 3 Groschen
werden bei allen Postanstalten, auch den Postexpeditionen zweiterKlasse, verkauft.
Die Debitsstellen für Marken und Blankets, welche auf höhereStempelbeträge
lauten , werden nach den örtlichenVerhältnissen,dem Bedürfniß entsprechend,
bestimmt. Die bezüglichenAnordnungensollen durch«Aushang an Amtsstelle
der Postanstalten und, soweit erforderlich, durch amtliche Bekanntmachungzur
öffentlichenKenntnißgebrachtwerden.

Für die bei den Postanstalten angekauften, demnächstaber verdorbenen

Stempelmarkenund Blankets kann nur dann Erstattungbeanspruchtwerden,wenn

1) der Schaden mindestens einen Thaler beträgtund wenn

2) vollständigerwiesen wird , daß der Schaden lediglichdurch Zufall oder

Versehen veranlaßt Und von d»enbetreffenden Stempelmaterialien,
beziehungsweisevon den Schriftstucken, zu welchen sie verwendet sind,
noch kein oder doch kan solcher Gebrauch gemacht ist, wodurch das

steuerlicheInteresse gefahrdet werden kann;
wenn endlich

3) der Erstattungsanspruchinnerhalb 14 Tagen, nachdem der Schaden dem
Berechtigtenbekannt geworden,beieder Ober-Postdirektiondes Bezirks, in

Lübeck,Bremen und Hamburg bei dem zuständigenObersPostamte,an-

gemeldetwird.

Die Erstattung erfolgt durchUmtauschder verdorbenen gegen andere

Stempelmaterialienbei der zu bestimmendenDebitsstelle.
Hin-
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Hinsichtlichder Art und Weise der Verwendung der Bundes-Stempel-
marken wird auf die am heutigen Tage erlasseneBekanntmachungzur Ausfüh-

rung des Gesetzes, betreffend die Wechselstempelsteuerim NorddeutschenBunde,
unter Nr. Il. verwiesen. .

Berlin, den 13. Dezember 1869.

Der Kanzler des NorddeutschenBundes.
»

In Vertretung:

Delbrück.

(Nr. 395.) Seine Majestätder König von Preußen haben Allergncsidigst
geruht, am 5. Dezember d. I. dem zum KöniglichSchwedischsNorwegischen
außerordentlichenGesandten und bevollmächtigtenMinister beim Norddeutschen
Bunde ernannten Herrn Due eine Privataudienz zu ertheilen und aus dessen
Händen ein Schreiben Seiner Majestät des Königs von Schweden und Nor-

ilvegenegtgegenzu nehmen, durch welcheser in der gedachtenEigenschaftbeglaus
igt wir .

Redigirt im Büreau des Bundeskanzcers.

Berlin, gedwcktin der KdniglichenGeheimen Ober-Hofbuchdruckerei
(R. v. Decker).


